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Zahl: 1297-0/2019 

 

N  i  e  d  e  r  s  c  h  r  i  f  t  
 

 

aufgenommen am Donnerstag, dem 24. Oktober 2019 anlässlich der Sitzung des 

Gemeinderates der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach. 

 
Anwesend:  
 

Bürgermeister: Franz Josef Smrtnik, 9135 Trögern 8 
 

Anwesende: Elisabeth Lobnik, Bakk., 9135 Bad Eisenkappel 157 

 Mag. Dr. Andreas Jerlich MSc., 9135 Bad Eisenkappel 59   

Manuela Lobnik, 9135 Evbriach 139 

 Michael Arbeitstein, 9135 Rechberg 42 

Christian Morosz; 9135 Vellach 128/1 

Jürgen Lamprecht, 9135 Bad Eisenkappel 150 

Evelin Pircer, 9135 Vellach 64 

Andreas Ojster; 9135 Ebriach 176  

   Gabriel Hribar, 9135 Trögern 5 

Wilhelm Ošina,  9135 Leppen 57 

             Josef Orasche, 9135 Leppen/Lepena 34 

Majda Furjan-Kutschnig;  9135 Ebriach 125 

                             Gertraud Urschitz; 9135 Bad Eisenkappel 74/3 

Bernard Smrtnik; 9135 Vellach 158/1/5 

Zita Auprich, 9135 Bad Eisenkappel 190 

Markus Korotaj; 9135 Bad Eisenkappel 294 

Richard Županc, 9135 Vellach 45 

Wolfgang Kristan; 9135 Vellach 80/1 

 
Entschuldigt abwesend:     Harald Persche; 9135 Bad Eisenkappel 127/1 

Mag.
a
 Jana Kacianka; 9135 Bad Eisenkappel 6/1 

 

Ersätze:       Manuela Lobnik, 9135 Ebriach 139 

           Zita Auprich, 9135 Bad Eisenkappel 190 

 

Weiters anwesend:           AL Ferdinand Bevc  

           Eva Kuchar  

Sitzungsbeginn:         18.00 Uhr 
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Tagesordnung/dnevni red: 

1. Bestellung des/r Protokollprüfer(s)in 
Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

2. Umwidmungen 2018 
Berichterstatter: Vizebgm. Gabriel Hribar 

3. Andreas und Angelina Kucher; Antrag auf Einzelbewilligung                        
gem. § 14 Abs. 5 KBO 1996 
Berichterstatter: Vizebgm. Gabriel Hribar 

4. Verordnung Auflassung öffentliches Gut Sadovnik 
Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

5. Grundstücksverkauf; Mag. Gerhard Welz 
Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

6. Bestands- und Optionsvertrag; Bozič Verwaltungs GmbH 
Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

7. Prioritätenreihung der Vorhaben 
Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

8. Finanzierungsplan „CarinthiJA 2020 und Leader“ 
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

9. Dritter Nachtragsvoranschlag 2019 
Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

10. Mittelfristiger Investitionsplan 
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

11. Wohnhäuser – Mietensituation 
Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

12. Fördervereinbarung Regionalfondsdarlehen „Sofortmaßnahmen Vaia“ 
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

13. Fördervereinbarung Regionalfondsdarlehen „Katastrophenschäden 2019 
(Lobnig)“ 
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

14. Fördervereinbarung Regionalfondsdarlehen „Wildbachverbauung BA 01“ 
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

15. Hortordnung – Vorbereitung 
Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

16. Kassenprüfung vom 19.9.2019 
Berichterstatter: GR Richard Zupanc 

17. Gemeindejagden – Festsetzung der jagdbaren Fläche 
Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

18. Beantragung Sonderjagdgebiete 
Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

19. Schutzwasserverband – Annahme der Satzungen 
Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
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20. Antrag gem. § 41 K-AGO der SPÖ und EL Gemeinderäte; Antrag auf 
Bereitstellung einer „Windeltonne“ 
Berichterstatter: Vizebgm. 

in
 Elisabeth Lobnik, Bakk 

21. Antrag gem. § 41 K-AGO der EL Gemeinderäte; Sanierung Kupitzklamm 
TVB 
Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

22. Antrag gem. § 41 K-AGO der SPÖ Gemeinderäte; Unverkäuflichkeit Haus 
79 
Berichterstatter: Vizebgm. 

in
 Elisabeth Lobnik, Bakk 

23. Personalangelegenheiten 
Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

 
 

1. Bestellung der Protokollprüfer 
    Berichterstatter: Bürgermeister Franz Josef Smrtnik 
 

Als Protokollprüfer für die heutige Sitzung werden Frau Majda Furjan-Kutschnig 

sowie Herr Richard Zupanc bestellt. 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

2. Umwidmung 2018  
      Berichterstatter : Vizebgm. Gabriel Hribar 
 

Bei der Kundmachung zur Änderung des Flächenwidmungsplanes vom 7.2.2019 

wurde irrtümlich nur die Parzelle Nr. 370/1, KG Blasnitzen, kundgemacht. Da nach 

dem geänderten Erweiterungsentwurf aber auch die Parzellen Nr. 370/3 und 374, alle 

KG Blasnitzen, betroffen sind,  ist dieser Umwidmungsantrag neu zu behandeln bzw.  

zu beschließen.  

 

a) Widmungsfall-Nr.  9/2018 

 

Widmungswerber:  Hannes Jäger 

Anschrift:   9135 Bad Eisenkappel, Blasnitzen 3 

GrundstücksNr.  Teilflächen der Parz. 370/1, 370/3, 374,  KG Blasnitzen  

Ausmaß:   ca. 3.400  m² 

Widmung von:   Grünland-Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte  

    Fläche, Ödland 

Widmung in:   Grünland – Hofstelle eines land- und forstw. Betriebes 
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Dieser Umwidmungspunkt wurde in der Zeit vom 22.7.  bis 19.8.2019 öffentlich 

kundgemacht. Während der Kundmachungsfrist sind ha. keine Einwände gegen die 

beabsichtigte Umwidmung eingelangt.  

Folgende Stellungnahmen liegen hiezu vor: 

Vorprüfung: 

Stellungnahme – Abt. 3 – fachliche Raumordnung, Amt der Kärntner 

Landesregierung vom 8.2.2019 (ha. eingelangt am 21.2.2019): 

 

Im Wesentlichen kann sich die Fachabteilung des positiven Stellungnahme der 

Gemeinde fachlich anschließen. Betreffend das ggst. Begehren wurde nach 

Ortsaugenschein/Abklärung der Geländesituation seitens der Gemeinde ein geänderter 

Erweiterungsentwurf (im Ausmaß von 3.400 m²) vorgelegt.  

 

Beabsichtigt ist die Errichtung weiterer Nebengebäude wie auch eines Wohnhauses im 

Hofstellenbereich, wobei betreffend das gegenständliche Begehren vor allem die 

Geländesituation hinsichtlich einer möglichen Situierung eines Wohnobjektes/weiterer 

Objekte zu berücksichtigen ist.  

 

Dh. abschließend und zusammenfassend, dass dem (ergänzend) vorliegenden 

Begehren im Ausmaß von 3.400 m² fachlich zugestimmt werden kann. Auf Grund der 

Geländesituation ist eine Stellungnahme der Geologie und auf Grund des 

vorhandenen/ausgewiesenen Waldbereiches eine Stellungnahme der 

Bezirksforstinspektion beizubringen.   
 

Ergebnis:    Positiv mit Auflagen  

Fachgutachten:  Bezirksforstinspektion 

   Abteilung 8-UA Geologie und Gewässermonitoring 
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Stellungnahme  - Abt. 8 – Umwelt, Energie und Naturschutz vom 30.7.2019 (ha. 

eingelangt am 6.8.2019): 

 

Bei den mit Kundmachung vom 22.7.2019, Zahl 1272-7/2019, vorgelegten 

Umwidmungsanträgen sind, mit Ausnahme des Antrages 9/2018, auf Grund der 

jeweiligen örtlichen Lage der zur Umwidmung beantragten Grundstücke gegenseitige 

Beeinträchtigungen oder örtlich unzumutbare Umweltbelastungen im Sinne des § 3 K-

GplG nicht zu erwarten.  

 

Zum Umwidmungsantrag 9/2018: 

Es wird auf die ha. Stellungnahme vom 11.2.2019, Zahl: 08-BA-1062/2-2019 

(002/2019), verwiesen. Darin wurde festgestellt, das von der Abteilung 3 lediglich die 

Umwidmung einer rund 3.400 m² großen Fläche positiv beurteilt wurde, nicht jedoch 

von rund 8.000 m² in Grünland – Hofstelle. 

 

Mit der gegenständlichen Kundmachung wird dieser Forderung gefolgt. Dem Antrag 

kann daher nunmehr zugestimmt werden.  

 

Stellungnahme  - Abt. 8 – Geologie und Gewässermonitoring vom  14.8.2019: 

Im oa. Schreiben wird mitgeteilt, dass die Stellungnahme vom 12.4.2019 vollinhaltlich 

übernommen werden kann. 

 

Begründung:  

Der Widmungswerber beabsichtigt die Errichtung eines Wohnhauses im Bereich der 

bestehenden Hofstelle.  
 

Die Widmungsfläche ist Richtung Westen exponiert und bis zu etwa 25° geneigt. Der 

Untergrund wird aus Dolomiten aufgebaut, die von Hangschutt und Decklehmen 

überlagert werden. Bereichsweise liegt der anstehende Fels seicht vor.  
 

Aufgrund der Geländemorphologie und des Untergrunds ist eine standsichere 

Bebauung zu bewerkstelligen.  
 

Durch die Hanglage sind bergseitige Gefahren (Hangwässer, Erosion) möglich. Eine 

Gefährdung durch Steinschläge oder Rutschungen kann derzeit nicht erkannt werden. 

Durch die bergseitigen Verebnungen und Güterwege wird die allgemeine Gefahr 

reduziert. Durch bauliche Maßnahmen kann die Standortsicherheit erhöht werden.  

 

Die Verbringung der Oberflächenwässer ist aus fachlicher Sicht schadlos auf 

Eigengrund zu bewerkstelligen.  
 

Dem Widmungsbegehren kann aus geologischer Sicht zugestimmt werden, sofern 

folgende Maßnahmen bzw. Auflagenvorschläge im Zuge eines konkreten 

Bauverfahrens berücksichtigt werden:  

 

1. Sämtliche Gründungen sind durch eine befugte Fachkraft zu planen und im Zuge 

der Bauausführung sind Gründungssohlen im Großaufschluss abzunehmen und die 

Bauwerke an die tatsächlichen Bedingungen anzupassen.  
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2. Gebäude sind gegen bergseitige Gefahren nach dem Stand der Technik zu schützen 

(Objektschutz). 
 

 3. Die Geländegestaltung hat so zu erfolgen, dass freie Böschungen eine Neigung von 

2:3 nicht übersteigen oder technisch gesichert werden.  
 

4. Dach- und Oberflächenwässer sind schadlos zu verbringen. Anlagen dazu sind auf 

die angetroffenen Untergrundbedingungen und das Gelände anzupassen.  

 
 

Stellungnahme  - Bezirksforstinspektion, BH Völkermarkt vom 26.8.2019: 
 

Betreffend die Änderung des Flächenwidmungsplanes werden seitens der BFI 

Völkermarkt folgende Stellungnahme abgegeben: 

 

Wie schon in der Stellungnahme der vom 25.2.2019 (Zahl:VK13-WIDM-71/2019) 

angeführt, ist im Anschluss an das Umwidmungsverfahren für die geplante 

Inanspruchnahme von Waldflächen eine Rodungsbewilligung erforderlich und wäre 

dafür ein Rodungsantrag bei der Forstbehörde der Bezirkshauptmannschaft 

Völkermarkt zu stellen.  

 

Stellungnahme der Wildbach- und Lawinenverbauung vom 31.7.2019: 

Die zur Umwidmung vorgesehenen Grundstücksteilflächen liegen außerhalb von 

durch Wildbäche und Lawinen gefährdeten Bereichen.  

Hinsichtlich einer Umwidmung bestehen daher aus Wildbach- und lawinenfachlicher 

Sicht keine Sicherheitsbedenken.  
 

 

Folgende weitere Stellungnahmen liegen hiezu vor: 
 

Amt der Kärntner Landesregierung – Abteilung 8, vom  30.7.2019 

Bezirksforstinspektion, BH Völkermarkt, vom  26.8.2019 

Wildbach- und Lawinenverbauung, vom 31.7.2019 

Amt der Kärntner Landesregierung – Abt. Geologie vom  14.8.2019 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

 

 

Antrag: 

Der Ausschuss für Bauwesen, Umweltschutz und Wegenetz stellt im Wege über den 

Gemeindevorstand an den Gemeinderat den Antrag, dieser möge den 

Umwidmungspunkt 9/2018 beschließen.  
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3. Andreas und Angelina Kucher; Antrag auf Erteilung  einer Einzelbewilligung         

    gem. § 14 Abs. 5 Kärntner  Bauordnung 1996 
     Berichterstatter : Vizebgm. Gabriel Hribar 
 

Mit Schreiben vom 14.3.2019 hat die Familie Andreas und Angelina Kucher, wh. in 

Zauchen Nr. 57, 9135 Bad Eisenkappel,  um die Erteilung einer Einzelgenehmigung 

nach § 14 Abs. 5 der Kärntner Bauordnung 1996 idgF. für den Zu- und Umbau des 

bestehenden Wohnhauses auf dem Grundstück Nr. 481/3, KG Rechberg,  nach 

Maßgabe des eingereichten Projektes der Firma RT Süd Bau GmbH., Andreas-Ebner-

Weg 2, 9170 Ferlach, vom 12.2.2019,  angesucht. 
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Baubeschreibung des Vorhabens:  

Das Grundstück Nr.  481/3, in der KG 76217 Rechberg, ist mit einem Wohnhaus, bestehend 

aus einem Kellergeschoss, Erdgeschoss und Dachgeschoss, bebaut.   

Das Gebäude befindet sich in Zauchen (Woschitzgraben) und steht innerhalb der roten 

Gefahrenzone des Repnikbaches. 

 Mit Schreiben vom  18.3.2019 an die Wildbach- und Lawinenverbauung wurde ein Ansuchen 

um Ausnahme von den Folgen eines Hinderungsgrundes angesucht.  Die Gewährung dieser 

Ausnahme von den Folgen des Hinderungsgrundes wurde mit Schreiben vom 23.5.2019, ha. 

eingelangt am 27.5.2019, Zahl E/Gz/Eis-17 (574-19), erteilt. Erschlossen ist das Grundstück 

abzweigend von der Gemeindestraße zu den Obir-Tropfsteinhöhlen.   

Der bestehende Keller wird um einen Abstellraum an den bestehenden Heizraum erweitert.  

Im Erdgeschoss sollen nachstehende Funktionen errichtet werden: Wohnzimmer, ein 

Schlafzimmer, Badezimmer, Veranda und eine Terrasse. Weiters werden weitere 

Zugangssituationen (Türen) geschaffen. Der Eingangsbereich wird überdacht und mit einer 

neuen Außentreppe versehen. Beim Zubau wird ein Pultdach errichtet.  

Die Oberflächenwässer werden auf Eigengrund zur Versickerung (Sickerschacht) gebracht. 

Die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung erfolgt über die ARA Eisenkappel und 

die WVA Zauchen  der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach. 

Das auf dem Grundstück Nr. 481/3, KG 76217 Rechberg, bestehende Wohnhaus ist im 

rechtskräftigen Flächenwidmungsplan der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach wegen seiner 

dezentralen Lage lediglich als  Freizeitwohnsitz lt. FZW-Kataster/dezentrale Lage unter 

laufender Nummer  7  ersichtlich gemacht worden und als Grünland – Landwirtschaft 

ausgewiesen.  Das Grundstück verfügt über keine Baulandwidmung.  

Weiters wird noch angeführt, dass die Familie Kucher das Wohnhaus im Jahre 2013   gekauft 

hat. In der Zwischenzeit ist die Familie auf einen Stand von sieben Personen gewachsen und 

erscheint aus diesem Grund ein Zu- und Ausbau des bestehenden Objektes unbedingt  

notwendig  und wird seitens der Marktgemeinde auch befürwortet.  

Im Übrigen hat das Ermittlungsverfahren ergeben, dass alle erforderlichen Voraussetzungen 

für den geplanten Zu- und Umbau gegeben sind. Die Einzelgenehmigung steht nicht im 

Widerspruch zum örtlichen Entwicklungskonzept.  

Während dieser Kundmachungsfrist sind keine negativen Stellungnahmen oder 

Einwendungen eingelangt.  

Im Schreiben der Wildbach- und Lawinenverbauung vom 27.5.2019 wird die Ausnahme 

von den Folgen eines Hinderungsgrundes  unter Einhaltung nachstehender Auflagen gewährt:  

 Die geplante Schutzmauer an der Südwestecke des Gebäudes ist auf eine horizontale 

Druckbelastung von 25 kN/m² zu bemessen.  
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 Die Wände an der Nordwestseite des Zubaues sind im Bereich des Kellergeschosses 

auf eine horizontale Druckbelastung von 25 kN/m² zu bemessen.  

 Die Geländehöhe des Vorplatzes des bestehenden Wohnhauses darf nicht erhöht 

werden.  

 Es wird der Austausch der bestehenden Kellertüre (Nord-Westseite) gegen eine, die 

bis ca. 1 m Höhe wasserdicht ist, empfohlen. Alternativ besteht auch die Möglichkeit 

einen dauerhaften mobilen Schutz anzubringen. 

  

 

Hinweis:  Gemäß den Richtlinien Hinderungsgründe muss darauf hingewiesen 

werden, dass die Nichtberücksichtigung des Gutachtens der WLV einen 

Hinderungsgrund hervorruft. Ein Hinderungsgrund bedeutet keinen Einsatz mehr von 

Förderungsmittel des Bundes für Wildbach- und Lawinenverbauung im Einzugsgebiet 

und keine Dienstleistungen der WLV für den Verursacher.  

 

Seitens der Abteilung 8 – Umwelt, Energie und Naturschutz, SUP-Strategische 

Umweltstelle, des Amtes der Kärntner Landesregierung, ging mit Schreiben vom 

21.6.2019  eine Stellungnahme ein. Darin wird ausgeführt, dass für das gegenständliche 

Vorhaben gegenseitige Beeinträchtigungen oder örtlich unzumutbare Umweltbelastungen im 

Sinne des § 3 Abs. 3 K-GplG nicht zu erwarten sind.   

Zum Ausnahmeverfahren gem. § 14, Abs. 5 K-BO (Grundstück 481/3, KG Rechberg): Für ein 

im Flächenwidmungsplan nur ersichtlich gemachtes Objekt wird um Einzelgenehmigung nach 

§ 14, Abs. 5 K-BO angesucht. Auf Grund der Lage des Grundstückes im unmittelbaren 

Einflussbereich von ausgewiesenen Steinschlaggefährdungen wird der gegenständliche 

Antrag an die ha. Unterabteilung Geologie und Gewässermonitoring mit der Bitte um Prüfung 

der Standortsicherheit und Standsicherheit weitergeleitet.  

Dem Antrag kann nur vorbehaltlich einer positiven geologischen Stellungnahme 

weitergeleitet werden.   

Die Abteilung 8 Geologie und Gewässermonitoring des Amtes der Kärntner 

Landesregierung hat in ihrer Stellungnahme vom 17.7.2019 , Zahl 08-BA-1062/-2019, 

festgehalten, dass im Zuge eines Ortsaugenscheines festgestellt werden konnte, dass südlich 

des gegenständlichen Wohnhauses ein etwa 25 m hoher Steilhang vorhanden ist. Dieser 

Steilhang ist dicht bewachsen und weist keine Felsabbrüche auf. Lockeres, absturzgefährdetes 

Material konnte nicht festgestellt werden. Am Hangfuß konnten ebenfalls keine Spuren von 

Steinschlagereignissen beobachtet werden.  

Laut Auskunft der Grundeigentümerin, Frau Angelina Kucher, haben in der Vergangenheit 

keine Steinschlagereignisse stattgefunden. 

Aus geologischer Sicht besteht kein Einwand gegen den beabsichtigten Zubau an das 

bestehende Wohnhaus. 
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Die Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt, Bezirksforstinspektion, hat in ihrem 

Schreiben vom 13.6.2019, Zl. VK13-WIDM-71/2019 (006/2019)  folgende Stellungnahme 

abgegeben: 

Bei der geplanten Umwidmung grenzt Wald im Süden und Südosten an. Bei einer eventuellen 

Bebauung wäre daher ein Sicherheitsabstand zum Wald einzuhalten bzw. sollte eine 

verstärkte Dachkonstruktion vorgeschrieben werden. 

Weitere Stellungnahmen sind nicht eingelangt.  

 

BESCHEID 

Über Antrag der Bauwerber Herr/Frau Andreas und Angelina Kucher, wohnhaft in Zauchen 

57, 9135 Bad Eisenkappel, vom 14.3.2019, ergeht auf Grund des Beschlusses des 

Gemeinderates der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach vom 24.10.2019 und Erteilung der 

aufsichtsbehördlichen Genehmigung durch die Kärntner Landesregierung von ….., 

Zahl…………….nachstehender 

SPRUCH: 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach erteilt den Bauwerbern,  

Herrn/Frau Andreas und Angelina Kucher, beide wh. in Zauchen 57, 9135 Bad Eisenkappel,  

gemäß § 14 Abs. 5 der Kärntner Bauordnung, LGBl. 62/1996 idgF. in Verbindung mit § 14 

Abs. 1 und 19 Abs. 1 des Kärntner Gemeindeplanungsgesetzes, LGBl.Nr. 134/1997 die 

raumordnungsmäßige Bewilligung für den beantragten Zu- und Umbau des bestehenden 

Objektes in Zauchen Nr. 57, gemäß dem eingereichten Projekt, erstellt durch die Fa. RT Süd 

Bau GmbH., Andreas-Ebner-Weg 2, 9170 Ferlach,  vom 11.2.2019, auf dem Grundstück Nr. 

481/3, KG Rechberg.   

Dieser Bescheid tritt nach dem Tage der Verlautbarung der aufsichtsbehördlichen 

Genehmigung dieses Bescheides im amtlichen Verkündblatt des Landes Kärnten in Kraft.  

BEGRÜNDUNG 

Mit Schreiben vom 14.3.2019 haben Herr/Frau Andreas und Angelina Kucher, beide 

wohnhaft in Zauchen 57, 9135 Bad Eisenkappel,  um die Erteilung einer Einzelgenehmigung 

nach § 14 Abs. 5 der Kärntner Bauordnung 1996 idgF. für den Zu- und Umbau des 

bestehenden Wohnhauses auf dem Grundstück Nr. 481/3, KG Rechberg,  nach Maßgabe des 

Antrag: 

Der Ausschuss für Bauwesen, Umweltschutz und Wegenetz stellt im Wege über 

den Gemeindevorstand an den Gemeinderat den Antrag, dieser möge die 

Einzelgenehmigung gem. § 14, Abs. 5 K-BO  für das beantragte Bauvorhaben 

mittels nachstehendem Bescheid erteilen bzw. beschließen. 
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eingereichten Projektes der Firma RT Süd Bau GmbH.,  Andreas-Ebner-Weg 2, 9170 Ferlach,  

vom 11.2.2019,  angesucht. 

Das auf dem Grundstück Nr. 481/3, KG Rechberg, stehende Wohnhaus ist im rechtskräftigen 

Flächenwidmungsplan der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach wegen seiner dezentralen 

Lage als Freizeitwohnsitz lt. FZW-Kataster/dezentrale Lage unter laufender Nummer  7  

ersichtlich gemacht worden und als Grünland – Landwirtschaft ausgewiesen.  Das Grundstück 

verfügt über keine Baulandwidmung.  

Weiters wird noch angeführt, dass die Familie Kucher das Wohnhaus im Jahre 2013  gekauft 

hat. In der Zwischenzeit ist die Familie auf einen Stand von sieben  Personen gewachsen und 

erscheint aus diesem Grund ein Zu- und Ausbau des bestehenden Objektes unbedingt  

notwenig  und wird seitens der Marktgemeinde auch befürwortet.  

Im Übrigen hat das Ermittlungsverfahren ergeben, dass alle erforderlichen Voraussetzungen 

für den geplanten Zu- und Umbau gegeben sind. Die Einzelgenehmigung steht nicht im 

Widerspruch zum örtlichen Entwicklungskonzept.  

Das vorliegende Projekt wurde mit Kundmachung vom 31.5.2019, Zahl: 0448-7/2019 in der 

Zeit vom 31.5.2019 bis 28.6.2019 öffentlich kundgemacht.  

Während dieser Kundmachungsfrist sind keine negativen Stellungnahmen oder 

Einwendungen eingelangt.  

Im Schreiben der Wildbach- und Lawinenverbauung vom 27.5.2019 wird die Ausnahme 

von den Folgen eines Hinderungsgrundes  unter Einhaltung nachstehender Auflagen gewährt:  

 Die geplante Schutzmauer an der Südwestecke des Gebäudes ist auf eine horizontale 

Druckbelastung von 25 kN/m² zu bemessen.  

 Die Wände an der Nordwestseite des Zubaues sind im Bereich des Kellergeschosses 

auf eine horizontale Druckbelastung von 25 kN/m² zu bemessen.  

 Die Geländehöhe des Vorplatzes des bestehenden Wohnhauses darf nicht erhöht 

werden.  

 Es wird der Austausch der bestehenden Kellertüre (Nord-Westseite) gegen eine, die 

bis ca. 1 m Höhe wasserdicht ist, empfohlen. Alternativ besteht auch die Möglichkeit 

einen dauerhaften mobilen Schutz anzubringen. 

  

 

Hinweis:  Gemäß den Richtlinien Hinderungsgründe muss darauf hingewiesen 

werden, dass die Nichtberücksichtigung des Gutachtens der WLV einen 

Hinderungsgrund hervorruft. Ein Hinderungsgrund bedeutet keinen Einsatz mehr von 

Förderungsmitteln des Bundes für Wildbach- und Lawinenverbauung im 

Einzugsgebiet und keine Dienstleistungen der WLV für den Verursacher.  
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Seitens der Abteilung 8 – Umwelt, Energie und Naturschutz, SUP-Strategische 

Umweltstelle, des Amtes der Kärntner Landesregierung, ging mit Schreiben vom 

21.6.2019  eine Stellungnahme ein. Darin wird ausgeführt, dass für das gegenständliche 

Vorhaben gegenseitige Beeinträchtigungen oder örtlich unzumutbare Umweltbelastungen im 

Sinne des § 3 Abs. 3 K-GplG nicht zu erwarten sind.   

Zum Ausnahmeverfahren gem. § 14, Abs. 5 K-BO (Grundstück 481/3, KG Rechberg): Für ein 

im Flächenwidmungsplan nur ersichtlich gemachtes Objekt wird um Einzelgenehmigung nach 

§ 14, Abs. 5 K-BO angesucht. Auf Grund der Lage des Grundstückes im unmittelbaren 

Einflussbereich von ausgewiesenen Steinschlaggefährdungen wird der gegenständliche 

Antrag an die ha. Unterabteilung Geologie und Gewässermonitoring mit der Bitte um Prüfung 

der Standortsicherheit und Standsicherheit weitergeleitet.  

Dem Antrag kann nur vorbehaltlich einer positiven geologischen Stellungnahme 

weitergeleitet werden.   

Die Abteilung 8 Geologie und Gewässermonitoring des Amtes der Kärntner 

Landesregierung hat in ihrer Stellungnahme vom 17.7.2019 , Zahl 08-BA-1062/-2019, 

festgehalten, dass im Zuge eines Ortsaugenscheines festgestellt werden konnte, dass südlich 

des gegenständlichen Wohnhaus ein etwa 25 m hoher Steilhang vorhanden ist. Dieser 

Steilhang ist dicht bewachsen und weist keine Felsabbrüche auf. Lockeres, absturzgefährdetes 

Material konnte nicht festgestellt werden. Am Hangfuss konnten ebenfalls keine Spuren von 

Steinschlagereignissen beobachtet werden.  

Laut Auskunft der Grundeigentümerin, Frau Angelina Kucher, haben in der Vergangenheit 

keine Steinschlagereignisse stattgefunden. 

Aus geologischer Sicht besteht kein Einwand gegen den beabsichtigten Zubau an das 

bestehende Wohnhaus. 

Die Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt, Bezirksforstinspektion, hat in ihrem 

Schreiben vom 13.6.2019, Zl. VK13-WIDM-71/2019 (006/2019)  folgende Stellungnahme 

abgegeben: 

Bei der geplanten Umwidmung grenzt Wald im Süden und Südosten. Bei einer eventuellen 

Bebauung wäre daher ein Sicherheitsabstand zum Wald einzuhalten bzw. sollte eine 

verstärkte Dachkonstruktion vorgeschrieben werden.  

Weitere Stellungnahmen sind nicht eingelangt.  

Es war daher auf Grund des Sachverhaltes  und des Ergebnisses des Ermittlungsverfahrens im 

Sinne der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen spruchgemäß zu entscheiden. 
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Rechtsmittelbelehrung 

 

Gegen diesen Bescheid ist ein ordentliches Rechtsmittel nicht mehr zulässig. Es kann jedoch 

innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung dieses Bescheides Vorstellung an das Amt der 

Kärntner Landeregierung erhoben werden. Die Vorstellung ist schriftlich, telegrafisch, per 

Telefax oder E-Mail bei der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach einzubringen. Sie hat den 

Bescheid zu bezeichnen (Zahl, Datum, erlassene Behörde) und einen begründeten 

Berufungsantrag zu enthalten. Die Vorstellung ist mit € 14,30 Bundesstempelgebühr, die 

Beilagen mit € 3,90 je Bogen – max. mit € 21,80 je Beilage – zu vergebühren.  

 

       Der Bürgermeister/župan:   

       Franz Josef Smrtnik  

Ergeht nachweislich an: 

1. Andreas Kucher, Zauchen 57, 9135 Bad Eisenkappel 
 

2. Angelina Kucher, Zauchen 57, 9135 Bad Eisenkappel  
 

3. Bezirkshauptmannschaft, Baurecht, 9100 Völkermarkt 
 

4. Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 3 – Unterabteilung Fachliche 

Raumordnung der Kärntner Landesregierung, 9020 Klagenfurt 
 

5. Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 3 – Unterabteilung Rechtliche 

Raumordnung der Kärntner Landesregierung, 9020 Klagenfurt  
 

6. zum Akt  
 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

4. Verordnung Auflassung öffentliches Gut - Sadovnik  
      Berichterstatter : Bgm. Franz Josef Smrtnik 

 

Mit Beschluss des Gemeindevorstandes der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach vom 

16.04.2019, Zahl 0595-0/2019 wurde der m² Preis mit 1€/m² festgelegt.  

 

Mit Ansuchen vom April 2019 durch Herrn Harald Sadovnik, wh. in Koprein 

Sonnseite Nr. 14/2, 9135 Bad Eisenkappel, wurde die öffentliche Wegparzelle Nr. 

38/5, EZ 145, KG 76217 Rechberg, geteilt und die neue Parzelle Nr. 38/22, EZ 223, 

KG 76217 Rechberg im Ausmaß von 332 m² zum Preis von EUR 1,00/m² zum 

Verkauf  angeboten, wobei noch Kosten für die Teilungsplanurkunde von 883,46 € 

anfallen, welche dem Käufer zu verrechnen wären.  
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VERORDNUNG 

 

des Gemeinderates der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach vom 24.10.2019, Zahl: 1829-

0/2019 über den Verkauf der öffentlichen Wegparzelle Nr. 38/22, EZ 223, KG 76217 

Rechberg, sowie des Ansuchen vom April 2019 des Herrn Harald Sadovnik, wh. in Koprein 

Sonnseite Nr. 14/2, 9135 Bad Eisenkappel, wird verordnet: 

 

§  1 

Auflösung von öffentlichem Gut 

 

Das Grundstück Nr. 38/22, EZ 223, KG 76217 Rechberg, öffentliches Gut,  im Eigentum der 

Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach wird verkauft und aufgelöst.  

 

§  2 

Inkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt nach Ablauf des Tages, an dem sie an der Amtstafel der 

Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach angeschlagen wurde, in Kraft.  

 

 

       Der Bürgermeister/župan: 

       Franz Josef Smrtnik eh. 

 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

5.   Grundstücksverkauf Mag. Gerhard Welz 
        Berichterstatter: Bürgermeister Franz Josef Smrtnik 

 

Das Fernwärmegebäude wurde im Rahmen eines Baurechtsvertrages auf einem 

Grundstück der Gemeinde gebaut. Da diese nun beabsichtigt weitere Investitionen zu 

tätigen, ist Herr Welz daran interessiert, das Grundstück zu erwerben und hat bei der 

Gemeinde vorgesprochen. Beim ersten Gespräch wurde mit einem m² Preis von € 

10,00 gesprochen. Das Angebot von Herrn Welz beläuft sich auf € 5,00 je m².  

Es handelt sich um folgendes Grundstück im Ausmaß von 3213 m² 

Antrag:  

Der Gemeindevorstand stellt den Antrag an den Gemeinderat, dieser möge nachstehende 

Verordnung beschließen: 
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Das Grundstück befindet sich fast zur Gänze in der roten Zone und ist aus derzeitiger 

Sicht jeder anderer Verwendungszweck als die bestehende Wärmeerzeugung 

ausgeschlossen. Herr Welz ist mit dem Angebot bis 20.12.2019 in Wort. Der gesamte 

Kauferlös würde € 16.065,00 betragen. Die mit dem Kaufvertrag verbundenen Kosten 

würde Herr Welz tragen. Mit den Investitionen bei der Fernwärme wird der Betrieb 

effizienter und ökologischer gestaltet. Dies liegt auch im Interesse der Gemeinde. 

 

Antrag: 

Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat 

möge das Verkaufsangebot von Herrn Welz zum Preis von € 5,00 je m² annehmen 

und nachstehenden Kaufvertrag beschließen: 
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Zu Wort gemeldet haben sich: Vizebürgermeister Gabriel Hribar, 

Vizebürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Bakk. und Bürgermeister Franz Josef Smrtnik. 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
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6. Bestand- und Optionsvertrag; Bozic Verwaltungs GmbH 
     Berichterstatter : Bgm. Franz Josef Smrtnik 
 

Die Bozic Verwaltungs GmbH möchte bei der Gemeinde ein Grundstück pachten mit 

der Option, dieses auch kaufen zu können und ersuchte die Gemeinde um Entwurf 

eines Vertrages nach den Vorlagen des Vertrages von Herrn Smretschnig. Dieser 

Entwurf wurde vom Notar Dr. Užnik auch erstellt. Es handelt sich dabei um ein 

Grundstück in der Größe von 3506 m². Im Gegensatz zu Herrn Smretschnig scheint 

die Bozic Verwaltungs GmbH durchaus Interesse zu haben, das Grundstück sofort zu 

erwerben. Für die Kaufoption hat sich der Gemeindevorstand zu einem Preis von          

€ 5,00 je m² entschieden.  

 

 



Niederschrift der GR Sitzung v. 24.10.2019 / Zahl 1829-0/2019 

 
23 

 

 

Antrag: 

Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat 

möge mit der Bozic Verwaltungs GmbH nachstehenden Bestands- und 

Optionsvertrag abschließen: 
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Zu Wort gemeldet haben sich: Vizebürgermeister Gabriel Hribar und Bürgermeister 

Franz Josef Smrtnik. 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
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7. Prioritätenreihung der Vorhaben  
     Berichterstatter : Bgm. Franz Josef Smrtnik 
 

Laut Aufstellung des Amtes der Kärntner Landesregierung gibt es bei unserer 

Gemeinde noch Vorhaben, deren Bedeckungen derzeit noch offen sind und welche 

einer Prioritätenreihung bedürfen.  

 Wildbach- und Lawinenverbauung, Bauabschnitt 2 - 2021-2026 

 Die Wiederherstellung der Straßen, insbesondere der stillschweigend 

gewidmeten Oberebriacherstraße in der Höhe von € 1,7 Mio.  

 Lobnigerstraße (Engstelle Unterlobnig)  

 Tanklöschfahrzeug FF Eisenkappel 

 Katastrophenschäden 2019 – Teilprojekt Brückensanierung 

 

In Bezug auf das Vorhaben Tanklöschfahrzeug Bad Eisenkappel fand bereits ein 

Gespräch gemeinsam mit der Feuerwehr beim Feuerwehrverband statt, wonach die 

Anschaffung dieses Tankfahrzeuges auf 2023 verschoben wird und dass das derzeit 

existierende Fahrzeug provisorisch saniert werden soll. Für eine provisorische 

Sanierung hat Herr LR Fellner ein offenes Ohr. Wenn die Kosten bekannt sind, sind 

diese mit dem LR abzustimmen.  

Auch für das Projekt der Katastrophenschäden 2019 Teilprojekt Brückensanierung 

wird ein Weg gesucht, mit welchem mit Eigenmitteln und mit Brückenbauteilen, 

welche vom Land ausgeschieden werden, die Sanierung stattfinden soll. 

In Bezug auf die Wiederherstellung der Straßen, der Oberebriacher Straße, soll dieses 

ebenfalls erst nach 2023 erfolgen, zumal die Schäden dort nicht jenes Ausmaß 

aufweisen, wie bei den gewidmeten Straßen Lobnig, Remschenig und Rechberg.  

Diese bedeutet, dass bei den offenen Vorhaben an erste Stelle die Lobnigerstraße 

(Engstelle Unterlobnig) gesetzt werden soll, da dies sowohl nach den Beschlüssen des 

Gemeinderates, als auch nach der objektiven Beurteilung der Dringlichkeit tatsächlich 

oberste Priorität in der Gemeinde hat.  

An zweiter Stelle sollte dann der Bauabschnitt Wildbachverbauung Vellachtal sein. 

Das Ausmaß und der Detailbereich können aber erst nach Abschluss des ersten 

Teilabschnittes und der nachfolgenden Evaluierung stattfinden 

Nach Rücksprache mit der Revision am 14.10.2019 müsste auch das Projekt 

„CarinthiJA 2020 und Leader“ in die Prioritätenreihung aufgenommen werden. Auch 

die Breitbandinitiative Bik wäre, nachdem sich der Gemeindevorstand einstimmig 

dafür ausgesprochen hat, zu berücksichtigen.  
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Somit müsste der Gemeindevorstand die Prioritätenreihung um diese zwei Projekte 

erweitern.  

Nach dem Vorschlag durch den Finanzausschuss sowie der beiden Ergänzungen hat 

sich der Gemeindevorstand am 16.10.2019 zur nachfolgenden Prioritätenreihung 

entschlossen: 

1.) Lobnigerstraße (Engstelle Unterlobnig) im Jahre 2020 

2.) CarinthiJA 2020 im Jahre 2020 

3.) BIK Breitbandinitiative im Jahre 2020 

4.) Tanklöschfahrzeug FF Eisenkappel im Jahre 2022/2023 

5.) Katastrophenschäden 2019 – Teilprojekt Brückensanierung 

6.) Wildbach- und Lawinenverbauung, Bauabschnitt 2 - 2021-2026 

7.) Die Wiederherstellung der Straßen, insbesondere der stillschweigend gewidmeten     

     Oberebriacherstraße in der Höhe von € 1,7 Mio.  

 

Vizebürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Bakk: Dass das Tanklöschfahrzeug auf 

vierter Stelle gereiht wird, irritiert mich schon sehr. Für mich hat ein funktionierender 

Einsatz der Feuerwehr oberste Priorität. Da die Bestellung des Tanklöschfahrzeuges 

2019 nicht erfolgte, ist eine Lieferung frühestens 2022 möglich. Die restlichen drei 

Vorhaben werden alle 2020 umgesetzt. So kann ich mit dieser Prioritätenreihung 

leben. Allerdings muss die Beantragung des Tanklöschfahrzeuges 2020 erfolgen, 

damit die Lieferung 2022 erfolgen kann.  

Weiters zu Wort gemeldet haben sich: Bürgermeister Franz Josef Smrtnik,              

GR. Michael Arbeitstein, GR. Jürgen Lamprecht und Vizebürgermeister Gabriel 

Hribar.  

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

 

Antrag: 

In Anlehnung an den Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 

Tourismus und unter Einbeziehung der Erweiterung der zwei oa. Projekte, wird im 

Wege des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat der Antrag gestellt, der 

Gemeinderat möge die Prioritätenreihung wie im Bericht angeführt beschließen. 
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8. Finanzierungsplan „Carinthija 2020 und Leader“ 
      Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 
 

In den letzten Jahren wurden von der Gemeinde zwei Bürgerbeteiligungsprozesse 

gestartet. Einerseits war dies die Erstellung des Leitbildes gemeinsam mit der 

Denkwerkstatt und andererseits das Ortskernbelebungsprozess mit Frau Dr. 

Forlati.  

 

Bei diesen beiden Prozessen war die Verbindung zwischen dem urbanen Raum 

des Hauptplatzes und dem Naturraum der Vellach/Bela mit der Promenade und 

vorhandenen Verbindung mit dem Kurzentrum sowie mit den Parkflächen für die 

Obirhöhlenbesucher dominierend. Immerhin würde diese Verbindung auch als 

Fußweg für die Bewohner außerhalb des Ortes und der umliegenden Gräben zum 

Zentrum dienen. Als solche Verbindung könnte die Verbesserung der Passage, 

welche derzeit durch das im Eigentum der Gemeinde stehende Gebäude Nr. 79 als 

Provisorium existiert, optimal ausgebaut und gestaltet werden.  

 

Da in diesem Gebäude 1920 auch die Volksabstimmung der damaligen Gemeinde 

Vellach stattfand, wurde von der Gemeinde im Rahmen der Förderaktion 

Carinthija 2020 ein Antrag auf Förderung gestellt. Dieser Antrag wurde vom Land 

positiv bewertet und der Gemeinde eine Förderung in der Höhe von € 60.000,00 

zugesagt.  

 

Um auch die Eigenmittel finanzieren zu können, wurde im Rahmen des letzten 

Calls dieser Förderperiode auch ein Leaderprojekt erstellt und wurde dieses 

ebenfalls positiv bewertet. Über das Leaderprogramm ist eine Förderung in der 

Höhe von € 52.000,00 möglich. Dies aber nur, wenn die Gesamtinvestition            

€ 130.000,00 beträgt.  

 

Der Beitrag der Gemeinde in der Höhe von € 18.000,00 wird durch 

Grundstücksverkäufe finanziert.  

 

Die Kosten für das Projekt werden wie folgt dargestellt: 
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Somit erfolgen die Investitionen ausschließlich auf gemeindeeigenen Grund bzw. 

in gemeindeeigenem Gebäude. Derzeit stellt sich die Situation wie folgt dar:  
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Als mögliche Verbindung sollte diese wie folgt erfolgen: 
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Für die Beantragung der Förderungen wurden von Herrn Pokorny einige 

Vorschläge ausgearbeitet.  
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Dies sind lediglich Gestaltungsvorschläge, nach welchen die Schätzung erfolgte.  
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Finanzierungsplan 

 

A) INVESTITIONSAUFWAND 

 

Namentliche Bezeichnung Gesamtkosten 
Teilbeträge gemäß Bauvolumen im Jahr 

2019 2020 2021 2022 2023 

 Gesamtbetrag in Euro 

Errichtung Copplpassage    130.000  130.000    

Gesamtsumme 130.000  130.000    

 

 

B) FINANZIERUNGSPLAN 
 

Namentliche Bezeichnung Gesamtbetrag 
Teilbeträge gemäß Finanzierung im Jahr 

2019 2020 2021 2022 2023 

 Gesamtbetrag in Euro 

Leaderförderung  52.000  52.000    

BZ a.R. Carinthija 2020 60.000  60.000    

Verkauf von Grundstücken 18.000  18.000    

Gesamtsumme 130.000  130.000    

 

 

C ) FOLGEKOSTENRECHNUNG (Jahresabschnitt) 

 

Es entstehen keinerlei Folgekosten.  

 

Von den SPÖ Gemeinderäten wurde folgender Abänderungsantrag eingebracht:  

 

Antrag: 

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Tourismus stellt im Wege des 

Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge 

nachstehenden Finanzierungsplan und die Umsetzung des Leaderprojektes und 

Carinthija 2020 beschließen.  
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Vizebürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Bakk: Wir stehen dem Projekt Carinthija 

2020 absolut positiv gegenüber. Der Durchgang und die Schaffung von 

Verbindungen war Gegenstand in mehreren Bevölkerungsbeteiligungsprozessen. 

Die Erfahrungen bei den Herstellungskosten bzw. Schätzungen haben deutlich 

gemacht, dass wir da vorsichtig sein müssen. Immerhin wird dieses Projekt stark 

gefördert und somit von den Steuerzahlern bezahlt. Daher sollen diese auch  
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integriert werden. Ich denke da an die betroffenen Vereine und die Kaufleute am 

Hauptplatz.  

 

Bürgermeister Franz Josef Smrtnik: Für mich ist die Skepsis der SPÖ-

Gemeinderäte nicht verständlich. Die Anrainer wurden ja schon mehrmals 

eingebunden. Wir sollen da nicht zu sehr komplizieren. Das Projekt soll nicht 

schlecht geredet werden. Deshalb bitte ich die SPÖ-Gemeinderäte, diesen 

Abänderungsantrag zurück zu ziehen.  

 

Vizebürgermeister Gabriel Hribar: Ich mache einen Vorschlag: Wir haben im 

Rahmen des Ortskernbelebungsprozesses eine Steuerungsgruppe gegründet. 

Dieser könnten wir nun die Kompetenz übertragen, zumal diese aus dem 

Gemeindevorstand, Vereinsvertretern und einem Vertreter der Wirtschaft besteht.  

 

Gemeindevorstand Mag. Dr. Andreas Jerlich MSc.: Sind hier nicht ein 

Bauverfahren und somit auch die entsprechenden Baupläne notwendig. Wenn ja, 

was spricht dagegen, dass diese Unterlagen im Gemeinderat diskutiert werden.  

 

AL Ferdinand Bevc: Der Abänderungsantrag der SPÖ bedeutet ja nicht, dass das 

Projekt abgelehnt wird. Der Finanzierungsplan sowie die Beantragung des 

Leaderprojektes sind ja auch im Abänderungsantrag enthalten. Einzige Änderung 

ist, dass die Vergabe, die ohne Abänderungsantrag in die Kompetenz des 

Gemeindevorstandes fällt, mit diesem dem Gemeinderat übertragen wird und 

zudem ein Informationsprozess gestartet wird. Dies scheint aber aufgrund der 

vielen Vorgespräche sowieso notwendig. Eine Ausschreibung muss ja auch 

erfolgen und genauso eine detaillierte Planung für die Ausschreibung und für das 

Bauverfahren.  

 

Weiters zu Wort gemeldet haben sich: GR. Christian Morosz, GR. Willhelm 

Ošina, GR. Jürgen Lamprecht und GV.
in

 Evelin Pircer.  

 

Der Bürgermeister beantragt eine 10-minütige Sitzungsunterbrechung, damit sich 

die Fraktionen abstimmen können.  

 

Nach der Sitzungsunterbrechung wurde zunächst über den Abänderungsantrag der 

SPÖ-Gemeinderäte abgestimmt. 

 

Mit einer Gegenstimme wird dieser Abänderungsantrag angenommen. 
Gegenstimme: Vizebgm. Gabriel Hribar 
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9. Dritter Nachtragsvoranschlag 2019 
     BE: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

 

In den dritten Nachtragsvoranschlag 2019 wurde  der notwendige Ankauf der 

Tragkraftspritze für die FF Bad Eisenkappel eingebaut. Die Investition konnte über die 

Subvention von LR Fellner in der Höhe von € 10.000,00 und die Förderung des 

Kärntner Landesfeuerwehrverbandes in der Höhe von € 3.900,00 ausfinanziert werden. 

 

Im Bereich der kirchlichen Angelegenheiten wurde sowohl einnahme- als auch 

ausgabeseitig die Bedarfszuweisung in der Höhe von € 20.000,00 aus dem Budget 

genommen, weil die Kirche ein Projekt zurückgezogen hat.    

 

In den Gebührenhaushalt Bauhof konnte eine Bedarfszuweisung für das AMS-

Sonderbeschäftigungsprojekt 2019 in der Höhe von € 3.600,00 eingebaut werden.  

 

Die in den zweiten Nachtragsvoranschlag eingebaute Zuführung aus dem AOH-

Vorhaben Ortskernbelebung in der Höhe von € 4.000,00 wurde nach Absprache mit 

der Revision nunmehr bei den Bedarfszuweisungen unter dem Ansatz 9400 budgetiert. 

 

Ergänzung zum Bericht des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft- und Tourismus: 

Am 10.10.2019 wurde durch die Revision eine Überprüfung der 

voranschlagsunwirksamen Gebarung (VUG-Konten) vorgenommen. Dies ist eine 

Serviceleistung der Abteilung 3 und dient zur Vorbereitung für die   zukünftige EDV-

Umstellung. In diesen Bereichen konnten Einnahmen durch Abschreibungen, etc. 

lukreiert werden. Somit gab es die Möglichkeit, notwendige Anpassungen im Bereich 

des Kindergartens und bei der Totenbeschau vorzunehmen. Auch die gesetzliche 

Anpassung der Verfügungs- und Repräsentationsmittel wurde durchgeführt. Der 

Restbetrag wurde in Absprache mit der Revision der Rücklage – Ausfinanzierung von 

Vorhaben zugeführt.  
 

Weitere Änderungen im ordentlichen Haushalt wurden nicht vorgenommen. 
 

Im Bereich des außerordentlichen Haushaltes wurde beim Vorhaben Bildungszentrum 

die schriftlich zugesicherte Höhe der Kelwog-Förderung budgetmäßig angepasst.  
 

Beim Vorhaben Sanierung Tennishalle wurde die Sportförderung des Landes auf die 

nunmehr richtige Post 8610 budgetiert. 
 

Weitere Änderungen im Bereich des außerordentlichen Haushaltes wurden nicht 

getätigt.  



Niederschrift der GR Sitzung v. 24.10.2019 / Zahl 1829-0/2019 

 
47 

 

 

 

Verordnung 

 
des Gemeinderates vom 24.10.2019, Zahl: 1829-0/2019, über die Feststellung des 

dritten Nachtragsvoranschlages 2019. 

 

Gemäß § 88 der K-AGO 1998, LGB1.Nr. 66/98, wird der Voranschlag der 

Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach nach der Verordnung des Gemeinderates vom 

14.12.2018  in der derzeit geltenden Fassung wie folgt abgeändert: 

 

 

Der § 1 (Gesamtsummen) der Voranschlagsverordnung erhält folgende Fassung: 

 bisher erhöht Gesamtsummen 

a) ordentlicher Voranschlag    

Summe der Einnahmen 5.653.400 32.500 5.685.900 

Summe der Ausgaben 5.653.400 32.500 5.685.900 

    

Abgang/Überschuss:   0 

    

 bisher vermindert  

b) außerordentlicher Voranschlag      

Summe der Einnahmen 1.962.800 4.200 1.958.600 

Summe der Ausgaben 1.962.800 4.200 1.958.600 

    

c) Gesamtsummen:  erhöht  

Gesamteinnahmen 7.616.200 28.300 7.644.500 

Gesamtausgaben 7.616.200 28.300 7.644.500 

    

Gesamtabgang/Überschuss  
  0 

 
   

Die Verordnung tritt am 25.10.2019 in Kraft. 

 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

Antrag: 

In Anlehnung an den Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 

Tourismus und unter Einbeziehung der Ergänzung wie im oa. Bericht angeführt, wird 

im Wege des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag gestellt, der 

Gemeinderat möge den dritten Nachtragsvoranschlag lt. vorstehendem Bericht und mit 

nachstehender Verordnung beschließen.    
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10. Mittelfristiger Investitionsplan 2019-2023  
        BE: GR Michael Arbeitstein 

 

 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach hat mit 01.08.2019 den 

mittelfristigen Investitionsplan beschlossen und der Abteilung 3 – Gemeinden zur 

Genehmigung vorgelegt. Da dieser nicht genehmigt wurden, mussten einige 

Änderungen vorgenommen werden.  

 

Nunmehr konnte in Absprache mit der Revision der neue mittelfristige 

Investitionsplan berichtigt und ausgearbeitet werden.   

 

 

 

 

Antrag: 

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Tourismus stellt im Wege des 

Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge 

nachstehenden mittelfristigen Investitionsplan 2019-2023 beschließen. 
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Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
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11. Wohnhäuser – Mietensituation 
        BE: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
 

Im Gemeindevorstand am 23.08.2018 hat man sich mit der Thematik der 

Gemeindewohnhäuser und deren notwendigen Sanierungsmaßnahmen aufgrund von 

Sterbefällen, etc. beschäftigt. 
 

In der damaligen Sitzung wurde eine Anpassung der Mieten bei Neubezügen mit           

€ 2,60 beschlossen. Da es aber zwischenzeitlich zu vermehrten Auszügen und 

Sterbefällen gekommen ist und die erhöhte Mietanpassung noch nicht gegriffen hat, 

werden einige Wohnhäuser das Jahr 2019 nur mit einem Abgang abschließen können. 

Da bei einigen Wohnhäusern die Rücklagen aufgrund von Wohnungssanierungen 

ausgeschöpft sind, ist dringender Handlungsbedarf notwendig. 
 

Die nachstehende Aufstellung der Wohnhäuser mit dem derzeit zu erwartenden 

Abgang bzw. Überschuss und dem Rücklagenstand per 31.12.2018 sowie den zu 

erwartenden Investitionen in den nächsten fünf Jahren zeigt deutlich, dass die 

geplanten Sanierungen bei Wohnungswechsel nur möglich sind, wenn für die 

Neubezüge die Miete erhöht wird.  
 

 

 

Wohnhaus 

 

Abgang 

Lt. RA Okt. 

2019 

 

Überschuss 

Lt. RA Okt. 

2019  

 

 

Rücklage 

 

zu erwartende 

Investitionen in den 

nächsten 5 Jahren 

WH 151 € 15.000,00  € 4.990,50 € 15.000,00 

WH 226  € 7.500,00 € 23.407,76 € 30.000,00 

WH 301-303  € 1.100,00 € 1.146,92 € 135.000,00 

WH 308-315  € 13.800,00 € 118.735,09 € 270.000,00 

WH 317-318  € 23.347,89 € 267.316,75 € 60.000,00 

WH 331  € 13.190,34 € 53.956,06 € 30.000,00 

WH Rb 34  € 5.580,72 € 23.651,94 € 30.000,00 

WH Rb 44-46  € 2.104,89 € 16.239,61 € 75.000,00 
 

Da die Sanierungen mehr Kosten als geplant  verursachen, kann mit den beschlossenen 

Mieten das Auslangen nicht gefunden werden.  
 

Nach der aktuellen Berechnung müssten die neuen Mieten mindestens auf € 2,97 

(netto) angehoben werden. 
 

Für die Vor- und Zwischenfinanzierung auf Grund der Häufung von Sanierungsfällen 

müsste über eine Aufnahme von Darlehen nachgedacht werden, zumal das Auslangen 

mit den Rücklagen nicht mehr bei allen Wohnhäusern gewährleistet ist.  

Antrag: 

 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Tourismus stellt im Wege des 

Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge die 

Anpassung der Miete für Neumieter auf € 3,20 (netto) bei Wohnungen mit Balkon (EK 

301-303, 308-315, 317-318), bei sonstigen Wohnungen € 3,00 (netto), sowie die Erhöhung 

der Kaution auf 4 Monatsmieten beschließen.  
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Vizebürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Bakk: Wir wissen, dass durch die 

Sanierungen eine finanzielle Lücke entstanden ist. Von uns wird es zu diesem Punkt 

trotzdem keine Zustimmung geben. In den letzten 60 Jahren konnten mit den 

bestehenden Mieten die Darlehen bedient werden. Wenn wir die notwendigen 

Investitionen mit Darlehen finanzieren, wird die Rückzahlung auch mit der 

bestehenden Miete möglich sein. Die günstige Miete ist für mich der Grund dafür, dass 

wir keine Leerstände haben.  

 

GV. Markus Korotaj: Die Gemeinde kann sich nicht leisten, die Wohnungen zu 

sanieren und die Mieten nicht zu erhöhen. Die Erhöhung ist ja nur für die neuen 

sanierten Wohnungen vorgesehen. Und 3 Euro für eine sanierte Wohnung sind 

vertretbar.  

 

Bgm. Franz Josef Smrtnik: Als Referent sowohl für die Wohnungen als auch für die 

Finanzen habe ich eine Verantwortung. Die Nachfrage auf die Wohnungen ist sehr 

groß, aber auch die Begehrlichkeiten sind groß. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass 

je Wohnung ein Betrag zwischen zehn und fünfzehntausend Euro zu investieren sind. 

Wenn man saniert, dann muss man auch für die Finanzierung sorgen. Wir müssen hier 

alle über unseren Schatten springen.  

 

GR. Wolfgang Kristan: Die Maßnahme ist nicht populär aber gerechtfertigt. 

Gratulation an die Gemeinde, dass die renovierten Wohnungen trotzdem noch sehr 

günstig vermietet werden können.  

 

Weiters zu Wort gemeldet haben sich: GR. Jürgen Lamprecht und GR. Christian 

Morosz 

 

Mit acht Gegenstimmen wird dieser Antrag beschlossen. 

Gegenstimmen: Vizebürgermeisterin Elisabeth Lobnik Bakk, GV. Mag. Dr. Andreas Jerlich 

MSc., GR.
in

 Evelyn Pircer, GR.
in 

Manuela Lobnik, GR. Michael Arbeitstein, GR. Christian 

Morosz, GR. Andreas Ojster und GR. Jürgen Lamprecht.   
 

 
 

12. Fördervereinbarung – Regionalfondsdarlehen für „Sofortmaßnahmen nach     

      Föhnsturm Vaia“ 
       BE: GR Michael Arbeitstein  
 

 

Die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach hat um die Aufnahme in das 

Förderprogramm des Kärntner Regionalfonds zur Ausfinanzierung des Vorhabens 

„Sofortmaßnahmen nach Föhnsturm Vaia“ angesucht. Das Vorhaben wurde im  

Gemeinderat am 01.08.2019 beschlossen. Dieses Ansuchen wurde in der Sitzung des 

Kuratoriums des Kärntner Regionalfonds am 27.08.2019 genehmigt. 
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Das Regionalfondsdarlehen in der Höhe von € 120.500,00 ist mit 1,5 % Verzinsung 

rückzahlbar in acht gleich hohen Jahresbeträgen, wobei von Seiten der Marktgemeinde 

Eisenkappel-Vellach ein Ansuchen auf Verminderung bzw. Erlassung der Verzinsung 

angesucht wird.  

Uns wurde eine Fördervereinbarung übermittelt, welche nunmehr der Annahme des 

Förderungswerbers bedarf.  

Diese Fördervereinbarung muss innerhalb von vier Monaten nach Übermittlung 

rückübermittelt werden. 

  

 

 

 
 
 

 

Antrag: 

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Tourismus stellt im Wege des 

Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge 

nachstehende Fördervereinbarung beschließen.  
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Niederschrift der GR Sitzung v. 24.10.2019 / Zahl 1829-0/2019 

 
55 
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Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
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13. Fördervereinbarung – Regionalfondsdarlehen für „Katastrophenschäden     

      2019“ 
       BE: GR Michael Arbeitstein 

 

Die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach hat um die Aufnahme in das 

Förderprogramm des Kärntner Regionalfonds zur Ausfinanzierung des Vorhabens 

„Katastrophenschäden 2019 (Lobnig)“ angesucht. Das Vorhaben wurde im 

Gemeinderat am 01.08.2019 beschlossen. Dieses Ansuchen wurde in der Sitzung des 

Kuratoriums des Kärntner Regionalfonds am 27.08.2019 genehmigt. 

Das Regionalfondsdarlehen in der Höhe von € 45.000,00 ist mit 1,5 % Verzinsung 

rückzahlbar in acht gleich hohen Jahresbeträgen, wobei von Seiten der Marktgemeinde 

Eisenkappel-Vellach ein Ansuchen auf Verminderung bzw. Erlassung der Verzinsung 

angesucht wird.  

Uns wurde eine Fördervereinbarung übermittelt, welche nunmehr der Annahme des 

Förderungswerbers bedarf.  

Diese Fördervereinbarung muss innerhalb von vier Monaten nach Übermittlung 

rückübermittelt werden. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antrag: 

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Tourismus stellt im Wege des 

Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge 

nachstehende Fördervereinbarung beschließen.  
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Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
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14. Fördervereinbarung – Regionalfondsdarlehen für „Wildbach- und    

      Lawinenverbauung BA 01“ 
       BE: GR Michael Arbeitstein 

Die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach hat um die Aufnahme in das 

Förderprogramm des Kärntner Regionalfonds zur Ausfinanzierung des Vorhabens 

„Wildbach- und Lawinenverbauung BA01“ angesucht. Das Vorhaben wurde im 

Gemeinderat am 01.08.2019 beschlossen. Dieses Ansuchen wurde in der Sitzung des 

Kuratoriums des Kärntner Regionalfonds am 27.08.2019 genehmigt. 

Das Regionalfondsdarlehen in der Höhe von € 142.400,00 ist mit 1,5 % Verzinsung 

rückzahlbar in acht gleich hohen Jahresbeträgen, wobei von Seiten der Marktgemeinde 

Eisenkappel-Vellach ein Ansuchen auf Verminderung bzw. Erlassung der Verzinsung 

angesucht wird.  

Uns wurde eine Fördervereinbarung übermittelt, welche nunmehr der Annahme des 

Förderungswerbers bedarf.  

Diese Fördervereinbarung muss innerhalb von vier Monaten nach Übermittlung 

rückübermittelt werden. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antrag: 

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Tourismus stellt im Wege des 

Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge 

nachstehende Fördervereinbarung beschließen.  
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Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
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15. Hortordnung – Vorbereitung  
        BE: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

 

Die letzte Hortordnung wurde mit 07.07.2016 im Gemeinderat beschlossen. Zumal es 

zwischenzeitlich zu einer Änderung im Betrieb des Hortes gekommen ist 

(Auslagerung an BÜM) und auch eine Anpassung des Tarifes sowie die Besprechung 

der weitere Vorgangsweise für die Ermäßigung  des Tarifes für das zweite bzw. dritte 

Kind besprochen werden sollte, muss die Hortordnung neu beschlossen werden.  

 

Weiters wurde die Verordnung auch an die BÜM, gemeinnützige Betreuungs- GmbH, 

9300 St. Veit übermittelt. Von Seiten des BÜM waren noch einige Ergänzungen mit in 

die Verordnung aufzunehmen. Diese wurden nunmehr in die bestehende Verordnung 

eingearbeitet.  

 

 

 

Verordnung 
 

 

des  Gemeinderates der  Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach vom 24.10.2019, Zahl: -

1829-0/2019, mit der die Hortordnung in Entsprechung des § 14 des Kärntner 

Kinderbetreuungsgesetzes, LGBl. Nr. 13/2011, idgF  beschlossen wird.  

 

 

§ 1  AUFGABE 

 

Kinderbetreuungseinrichtungen haben die Aufgabe, auf die Bedürfnisse der Kinder 

unter Berücksichtigung der jeweiligen Familiensituation einzugehen. Die 

Familienerziehung ist nach sozialen, ethischen und religiösen Werten zu unterstützen 

und zu ergänzen. Die Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit jedes Kindes und seine 

Fähigkeit zum Leben in der Gemeinschaft sind nach wissenschaftlichen Erkenntnissen 

und erprobten Methoden, insbesondere der Kleinkindpädagogik, zu fördern, wobei der 

sozialen Integration von Kindern mit Behinderung sowie dem interkulturellen Lernen 

eine zentrale Bedeutung zukommt. Kinderbetreuungseinrichtungen haben jedem 

einzelnen Kind vielfältige und der Entwicklung angemessene Bildungs- und 

Erfahrungsmöglichkeiten zu bieten. 

 

 

Antrag: 

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Tourismus stellt im Wege des 

Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge 

nachstehende Hortordnung beschließen. 
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§ 2 AUFNAHMEBEDINGUNGEN 

 

Die Aufnahme erfolgt nach Maßgabe der freien Plätze, wobei Aufnahmewerber aus 

der Gemeinde Eisenkappel-Vellach bei sonst gleichen Bedingungen unter 

Berücksichtigung der familiären Situation gemeindefremden Aufnahmewerbern 

vorzuziehen sind.  

 

Voraussetzungen für die Aufnahme sind: 

 

a) das Kind muss schulpflichtig sein , 

b) die körperliche und geistige Eignung des Kindes, 

        c)   die Anmeldung durch den (die) Erziehungsberechtigten, 

        d)   die Vorstellung des Kindes bei der Anmeldung 

        e  ) Die schriftliche Verpflichtung des (der) Erziehungsberechtigten, die          

              Hortordnung  einzuhalten. 

 

In eine Kinderbetreuungseinrichtung, die kein heilpädagogischer Kindergarten oder 

heilpädagogischer Hort ist, dürfen Kinder mit Behinderung zur Bildung, Erziehung 

und Betreuung aufgenommen werden, wenn die im Hinblick auf die Art der 

Behinderung erforderlichen räumlichen und personellen Voraussetzungen gegeben 

sind, und wenn zu erwarten ist, dass im Hinblick auf den Grad und die Art der 

Behinderung eine gemeinsame Betreuung möglich ist." (Kinderbetreuungsgesetz 2011, 

Teil 2, 1. Abschnitt § 3) 

Bestehen Bedenken bezüglich der körperlichen oder geistigen Eignung des Kindes für 

den Besuch des Kindergartens, kann ein Gutachten von einem Arzt oder Psychologen 

verlangt werden. 

 

Eine Hortgruppe ist mit 20 Kindern pro Gruppe laut Kindergartengesetz voll 

ausgelastet. Eine Voranmeldung für den Hortbesuch ist möglich, bedeutet jedoch 

nicht, dass das Kind automatisch aufgenommen wird.   

 

Anmeldungen werden grundsätzlich während der Betriebszeiten des Hortes bei der 

Hortleitung entgegengenommen. Die Betreuung der Kinder erfolgt über das BÜM mit 

Sitz in 9300 St. Veit.  

 

 

§ 3 VERPFLICHTUNG DER ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN 
 

Um einen harmonischen Tagesablauf zu sichern, berücksichtigen Sie bitte folgende 

Punkte: 
 

o Der Hortbesuch hat regelmäßig zu erfolgen. 

 

o Für den Schutz der Kinder auf dem Weg zum und vom Hort und für 

Vorkommnisse außerhalb der Betriebszeiten ist der Hort nicht verantwortlich.  
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o Die Aufsichtspflicht der Hortpädagogin beginnt somit mit dem Begrüßen des 

Kindes bei der Hortpädagogin und endet mit dem Verabschieden des Kindes 

bei der Hortpädagogin. 
 

o Zur Erfüllung der Bildungs- und Erziehungsarbeit benötigt die Hortpädagogin Zeit. 

Kurze Informationen können beim Bringen oder Abholen ausgetauscht werden, für 

längere Gespräche vereinbaren Sie bitte einen Termin. 
 

o Im Interesse des Kindes ist es notwendig, dass die Erziehungsberechtigten sich 

in regelmäßigen Abständen über den Fortgang des Kindes in der Schule bzw. 

im Hort erkundigen. 

 

o Um einen guten Kontakt zwischen den HortmitarbeiterInnen und den 

Eltern/Erziehungsberechtigten aufrecht zu erhalten, stehen die 

HortmitarbeiterInnen sowie die Zentrale der BÜM Betreuungs- GmbH für 

Auskünfte und Beschwerden, die sich auf das Kind bzw. den Hortbetrieb 

beziehen, zur Verfügung.  

Nach Bedarf werden Elternversammlungen einberufen; die Teilnahme liegt im 

eigenen Interesse der Eltern/Erziehungsberechtigten. Die Zusammenarbeit mit 

dem Elternhaus ist ein wichtiger Bestandteil in der Bildungs- und 

Erziehungsarbeit im Hort. 

 

o Die BÜM gem. Betreuungs- GmbH übernimmt keinerlei Haftung für von 

Kindern verursachte Sach- und Personenschäden. Etwaige anfallende Kosten 

müssen von den Erziehungsberechtigten selbst übernommen werden.  

 

o Geld oder andere Wertgegenstände dürfen in den Hort nicht mitgegeben 

werden. Für in Verlust geratene Gegenstände wird keine Haftung übernommen.  

 

o Für den Verlust oder die Verwechslung der Garderobengegenstände wird keine 

Haftung übernommen. 

 

o Das Betreten der Horträumlichkeiten und der Hortfreiflächen ist 

betriebsfremden Personen nur mit Erlaubnis und Begleitung der Hortleitung 

oder einer von ihr namhaft gemachten Person gestattet.  

 

o Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet bei Änderung des Namens, der 

Anschrift, der Telefonnummer, der Kontoverbindung oder dergleichen die 

Hortleitung oder die Zentrale der BÜM gem. Betreuungs- GmbH zu 

informieren.  

 

o Jede Erkrankung des Kindes oder ein sonstiges Fernbleiben ist der Leitung des 

Hortes sofort bekannt zu geben. Nach Infektionskrankheiten darf der Besuch 

des Hortes aufgrund der Ansteckungsgefahr nur nach Vorlage eines ärztlichen 

Zeugnisses wieder aufgenommen werden.  
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Sollte Ihr Kind im Hort erkranken, so werden Sie nach Verständigung durch die 

Leiterin / Hortpädagogin gebeten, Ihr Kind persönlich oder durch eine 

geeignete Person, sobald als möglich abzuholen. Das Personal im Betrieb ist 

nicht befugt, Medikamente an Kinder zu verabreichen. 

 

o Kinder mit Läusebefall dürfen erst wieder in den Hort, wenn sie Nissen- und 

Läusefrei sind.  

 

o Befindet sich der Hort in einem Schulgebäude, so ist auch die entsprechende 

Schulordnung einzuhalten.   

 

 

 MITZUBRINGEN SIND 

 

Für den Hortbesuch sind einige Gegenstände erforderlich, die Sie bitte deutlich lesbar 

mit dem Namen Ihres Kindes kennzeichnen. In diesem Zusammenhang können 

Verwechslungen vermieden werden, die unweigerlich bei einer großen Anzahl von 

Kindern auftreten und bei den Kindern für Verunsicherung sorgen können. 

 

o Hausschuhe  

o Schibekleidung für den Winter 

 

 

§ 4  HORTBETRIEB 

 

Öffnungszeiten: 

Betriebszeit: Schulbeginn bis Schulende 

Montag bis Freitag von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr.  

 

Zusätzliche Öffnungszeiten bzw. Änderungen der Öffnungszeiten im Hort:  

Zeugnistage, früherer Schulschluss u.s.w.  

 Diese können nach erfolgter Bedarfserhebung eine Woche im Vorhinein 

vorgenommen werden. Die Eltern sind diesbezüglich zu benachrichtigen.  

 

Sommerbetreuung 

Bei einer verbindlichen Anmeldung von mindestens 10 Kindern pro Tag ist eine 

Sommerbetreuung in der Zeit vom Schulschluss bis 31. Juli einzurichten. Die 

Betreuung findet montags bis freitags täglich von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr statt.  

 

 

Wenn Ihr Kind eine Sommerbetreuung benötigt dann ist die Anmeldung 

verpflichtend und der Elternbeitrag im Voraus zu bezahlen.  

 

Hortferien: 
Ferienzeiten sind aus pädagogischen Gründen notwendig.  

Daher hat unser Hort zu folgenden Terminen geschlossen: 
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 Weihnachtsferien 

 An gesetzlichen Feiertagen 

 Osterferien 

 Sommerferien 

Hortfreie Tage werden rechtzeitig an der Pinnwand vor dem Hort bekannt gegeben. 

 

 

§ 5  VERPFLEGUNG 

 

 

1. Die Verpflegung der Kinder erfolgt über einen Gastronomiebetrieb in Bad 

Eisenkappel. 

 

2. Die Eltern können bis spätestens Freitag die Bestellungen der Mittagessen 

vornehmen. 

 

3. Die Bestellungen sind bindend und können innerhalb der Woche nicht mehr 

geändert werden. 

 

§ 6 GELDLEISTUNGEN 

 

 

1. Für den Besuch des Hortes ist von den/dem Erziehungsberechtigten ein Beitrag zu 

leisten, welcher vom BÜM vorgeschrieben wird.  
 

2. Der Beitrag ist monatlich im Vorhinein zu entrichten. 
 

3. Im Falle des Austrittes oder Entlassung ist der Beitrag bis Monatsende zu 

entrichten. 
 

4. Abwesenheit des Kindes berechtigt nicht zur Unterlassung der Beitragsleistung. 
 

5.   Die Höhe des Monatsbeitrages beträgt 70,00 und zwar zehnmal pro Schuljahr. 
 

6. Die Kosten für die Verpflegung sind nicht Bestandteil des Monatsbeitrages. Für die 

bestellten Speisen wird je Essen ein Beitrag in der Höhe von € 4,50 durch das 

BÜM vorgeschrieben. 
 

7.  Die Gebührensätze laut lit. 5 ist auf Basis des Verbraucherpreisindexes VPI 2000 

wertgesichert. Die Wertanpassung hat alljährlich zum 01. Jänner zu erfolgen. Für 

die Wertanpassung ist der Index des Monates Oktober maßgebend. Die 

Wertanpassung wird dadurch ermittelt, in dem der Index des Monates Oktober des 

Vorjahres mit dem Index des Monates des vorvorigen Jahres verglichen wird. Die 

Berechnung der Indexanpassung erfolgt auf zwei Kommastellen und ist 

kaufmännisch zu runden. Die sich so ergebenden Gebühren sind nach den 

Gemeindevorschriften kundzumachen. 
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Die Abwesenheit des Kindes berechtigt nicht zur Unterlassung der Beitragszahlung. 

Diese bleibt auch dann aufrecht, wenn das Kind erst in der 2. oder 3. Woche eines 

Monats eintritt. Die monatliche Gebühr ist ein Beitrag zur Aufrechterhaltung des 

Hortbetriebes. Diese ist 10 mal im Jahr zu entrichten und bleibt auch bei Krankheit, 

Krankenhausaufenthalt oder Kurzferien aufrecht. Die Anmeldung zum Hortbesuch gilt 

von September bis einschließlich Schulende.  
 

Bei Geschwisterkindern können wir eine Ermäßigung des Tarifes gewähren, wobei als 

1. Kind das ältere Kind zu zählen ist, das den vollen Betrag zu zahlen hat. Das 2. 

Geschwisterkind erhält eine 25 % Ermäßigung, das 3. Kind erhält eine 35 % 

Ermäßigung.  
 

Diese Ermäßigung gilt für den Kindergarten- und Kinderkrippenbeitrag sowie den 

Hortbeitrag.  
 

Bei der Sommerbetreuung kann die Ermäßigung nicht gewährt werden.  
 

 

 

§ 7 AUSTRITT / ENTLASSUNG 

 
 

Der Austritt des Kindes aus dem Hort ist der Hortleitung mindestens 14 Tage vorher 

zu melden. Bei verspäteter Abmeldung ist der Elternbeitrag des Folgemonates zur 

entrichten.  

 

 

ENTLASSUNG 

 

Gründe für eine Entlassung: 

 

o Wenn das Kind eine psychische oder physische Behinderung/Beeinträchtigung 

aufweist, die eine Gefährdung der anderen Kinder befürchten lässt oder 

o das Kind eine psychische oder physische Behinderung/Beeinträchtigung 

aufweist, die eine schwerwiegende Störung der Erziehungsarbeit befürchten 

lässt 

o Verletzungen der Bestimmungen der Hortordnung durch die 

Erziehungsberechtigten. 

o Zahlungsrückstände beim Hortbeitrag. 

 

o längeres oder wiederholtes Fernbleiben des Kindes ohne Grund oder Meldung. 

o wiederholtes verspätetes Abholen des Kindes vom Hort. 

o Nichtvorlage von erforderlichen Gutachten in Zusammenhang mit Bedenken 

über die Eignung des Kindes für den Hortbesuch. 

 

Das Vorliegen einer psychischen oder physischen Behinderung/Beeinträchtigung muss 

vor Ausschluss mittels fachlichen Gutachten belegt werden (K-KBG § 25). 
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§ 8 INKRAFTTRETEN 

 

 

Die Hortordnung tritt am  25.10.2019 in Kraft. 

 

 

Gleichzeitig tritt die Verordnung des Gemeinderates vom 06.07.2016, Zl. 1048-0/2016 

außer Kraft.  

 

 

 

Angeschlagen am:  

Abgenommen am:  

 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 
 

16. Kassaprüfung vom 19.09.2019 
         BE: GR. Richard Zupanc 

 

Der Ausschuss für die Kontrolle der Gebarung hat in der Sitzung am 19.09.2019 die 

Gemeindekasse überprüft, Einsicht in sämtliche Belege genommen und für in Ordnung 

befunden. Der Prüfungszeitraum erstreckte sich vom 26.06.  bis 19.09.2019. 

 

Bei dieser Kassaprüfung wurde auch eine Teilprüfung des Projektes Kindergarten Um- 

und Zubau durchgeführt. Es wurde ein Bericht für den Ausschuss vorbereitet und die 

bis dato überwiesenen Rechnungen zur Durchsicht vorgelegt.  

 

Die Überprüfung ergab keine Beanstandungen.  

 

    

 

Einstimmig wird dieser Antrag zur Kenntnis genommen. 

 

 

  

Antrag: 

Der Ausschuss für die Kontrolle der Gebarung stellt im Wege des 

Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge den 

Kassenprüfungsbericht zur Kenntnis nehmen.  
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17. Gemeindejagden – Festsetzung der jagdbaren Flächen  
        Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

 

Bei der Verpachtung von Gemeindejagdgebieten und Sonderjagdgebieten in der 

Marktgemeinde Bad Eisenkappel, werden die Wald- und Grünflächen eines 

Grundeigentümers, innerhalb eines Gemeinde- oder Sonderjagdgebietes, als „jagdlich 

nutzbare Grundfläche“ anerkannt. Dabei ist rechtlich nicht geregelt, wie große die 

Fläche für eine jagdliche Nutzbarkeit sein muss. So wurden in der Vergangenheit in 

unserer Gemeinde auch Kleinflächen von wenigen Quadratmetern dafür 

herangezogen. Dies verursacht einerseits einen hohen Verwaltungsaufwand für die 

Auszahlung der Jagdpachtbeträge im Centbereich und andererseits werden bei der 

Bildung von Gemeinde- und Sonderjagden auch Flächen einbezogen, die tatsächlich 

für eine Bejagung nicht nutzbar sind. Daher ist es sinnvoll, wenn der Gemeinderat eine 

Mindestgröße festlegt, die für eine Bejagung geeignet ist. Diese Festlegung gilt ab der 

neuen Jagdpachtperiode 2021 und wäre mit einer Grundfläche im Ausmaß von 1 ha 

festzulegen. 

 

 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

18. Beantragung Sonderjagdgebiete  
        Berichterstatter: Franz Josef Smrtnik 

 

§6 Feststellung „Sonderjagdgebiet“ (erfolgt über Antrag der Gemeinde) 

§6 (3) sinngemäß: Auf Antrag der Gemeinde kann die Landesregierung nach Anhören 

des Landesjagdbeirates und der Kärntner Jägerschaft, zusammenhängende 

Grundstücke im Ausmaß von mehr als 115 ha und unter Bedachtnahme eines 

geordneten Jagdbetriebes als „Sonder-Gemeindejagdgebiet“ feststellen.  

Der Beschluss zur Beantragung eines „Sonderjagdgebietes“ durch den Gemeinderat 

kann zwar schon vor der Feststellung der Eigenjagden erfolgen. Der Beschluss darf 

aber nur unter Vorbehalt der von der Bezirkshauptmannschaft festgestellten EJ-

Gebiete erfolgen. 

Vorgang: Die Landesregierung 

Antrag:  

Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat 

möge die jagdlich nutzbaren Grundflächen von einem Gesamtausmaß 1 ha (einem 

Hektar) beschließen. 
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- richtet eine Anfrage an die BH ob eine zusammenhängende jagdlich nutzbare 

Fläche von mehr als 115 ha gegeben ist 

- holt vom Sachverständigen (Wildbiologen der Landesregierung) ein 

Gutachten zum geordneten Jagdbetrieb, und von der Landesforstdirektion (ein 

forstfachliches Gutachten zur Frage der Vermeidung von waldgefährdenden 

Wildschäden) ein.  

 

Für die Antragstellung der Gemeinde gibt es keine Frist. Der Antrag soll aber gleich 

nach der Feststellung der Eigenjagden erfolgen, damit ev. erforderliche Abrundungen 

oder Anschlüsse (durch die BH) rechtzeitig erfolgen können. 

Im Gemeindegebiet sind momentan vier Sonderjagdgebiete vorhanden: Vellach I, 

Vellach II, Trögern VIII und Koprein-Sonnseite IX. 

 

Vellach I wird aufgelöst bzw. nicht mehr beantragt, da es zu Grundstückverkäufen 

gekommen ist und die notwendigen Hektar(115 ha) so nicht mehr zustande kommen.  

 

Vellach II mit einer Gesamtfläche von 176,457ha, Trögern VIII 133,8575ha und 

Koprein Sonnseite IX 220,9324 ha sollten wieder beantragt werden. 

  
Sonderjagdgebiete mit den rundherum liegenden Eigenjagdgebieten: 
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Sollte die jetzige Gemeindejagd Rechberg VII die vorausgesetzten 500ha nicht mehr 

erreichen, so sollen auch dort Sonderjagdgebiete beantragt werden. 

 

Berichterstatter. Franz Josef Smrtnik 

 

 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

 

19. Schutzwasserverband – Annahme der Satzungen 
         Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

 

Der Gemeinderat hat bereits im Dezember 2018 den Beitrag unserer Gemeinde zum 

Schutzwasserverband und am 25. April 2019 die provisorischen Satzungen 

beschlossen.  

 

Nunmehr wurden die Satzungen überarbeitet. Die größte Änderung ist, dass für die 

Gründung prinzipiell keine Einzahlung von finanzieller Grundausstattung notwendig 

ist. Die laufenden Verwaltungskosten sollen überschaubau sein und von den einzelnen 

Mitgliedsgemeinden – aufgeteilt über Einwohneranzahl  - aufgebracht werden. 

Projektbezogene Kosten und etwaige Zusatzleistungen werden kostenmäßig den 

zuständigen Gemeinden zugeordnet. Sofortmaßnahmen werden wie bisher immer 

zwischen der betroffenen Gemeinde und der Wildbach- und Lawinenverbauung 

abgewickelt, so dass ebenfalls wie bisher die Finanzierungszusagen von der 

betroffenen Gemeinde abgegeben werden müssen.  

 

Der Schutzwasserverband wird bei Projekten der Antragsteller auftreten und dient bei 

der Finanzierung nur als Durchlaufer. Die Wildbach- und Lawinenverbauung agiert als 

Bauherrenvertreter im Namen und auf Rechnung des Schutzwasserverbandes. Nach 

Abschluss des Bauvorhabens wird das Bauwerk im Rahmen der Kollaudierung von 

der Wildbach- und Lawinenverbauung an die jeweilige Gemeinde übergeben.  

 

Der Schutzwasserverband tritt als „Kümmerer“ für die Projekte auf, übernimmt die 

Administration und die Koordinationsaufgaben. Mögliche Dienstleistungen für die 

Gemeinden im Bereich von Begehungen von Bachabschnitten oä. werden vom 

Schutzwasserverband ebenfalls übernommen. Die Gemeinde erspart sich dabei die 

Fremdleistungen.  

 

Zwischen dem Schutzwasserverband und dem Bund werden mehrjährige 

Rahmenverträge über ein festzulegendes Investitionsprogramm abgeschlossen.  

 

Antrag:  

Der Gemeindevorstand stellt den Antrag an den Gemeinderat, dieser möge die 

Sonderjagdgebiete beantragen. 
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Wenn keine zusätzliche Projektfinanzierer gewonnen werden können 

(Landesstraßenverwaltung, Kelag etc.) wäre der Eigenanteil beim 

Schutzwasserverband 17 % der Gesamtkosten. Ohne Verband liegt dieser zwischen 26 

und 30 %.  
 

Antrag: 

Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat 

möge den Beitritt zum Schutzwasserverband sowie die Annahme nachstehender 

Satzungen beschließen: 
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Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
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20.  Antrag gem. § 41 K-AGO der SPÖ und EL Gemeinderäte; Antrag auf      

      Bereitstellung einer „Windeltonne“ 
         BE: Vizebgm.

in
 Elisabeth Lobnik, Bakk. 

 

Von den EL-Gemeinderäten  Bgm. Franz Josef Smrtnik, Vzbgm. Gabriel Hribar, Mag. 

Jana Kacianka, Willi Ošina, Herbert Kogoj, Bernard Smrtnik, Gertraud Urschitz und 

Majda Furjan-Kutschnig wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 25.04.2019 

nachstehender Antrag eingebracht:  
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Von den SPÖ-Gemeinderäten Vzbgm
in

. Elisabeth Lobnik (Bakk.), Jürgen Lamprecht, 

Dr. Andreas Jerlich, Michael Arbeitstein, Evelin Pircer, Christian Morosz, Harald 

Persche und Andreas Ojster wurde in der gleichen Sitzung nachstehender Antrag 

eingebracht:  
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Beide Anträge wurden getrennt im Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Bildung 

am 27.06.2019 behandelt.  

 

Von Seiten des Ausschusses wurde erhoben, dass ca. 50 Kleinkinder zwischen 0 und 3 

Jahren im Gemeindegebiet betroffen wären.  

 

Die Kosten für eine 120 lt. Tonne betragen € 206,56 bei einer 14 tägigen Abfuhr und   

€ 148,32 bei einer monatlichen Abfuhr. Die Jahresgebühr für 13 Müllsäcke (60 lt) 

beträgt € 83,65.  

 

Der Ausschuss stellte am 27.06.2019 den Antrag, dass Müllsäcke für Haushalte mit 

Kleinkindern (nur bei Bedarf) bereitgestellt werden sollten.  

 

Das Amt hat auch Informationen bei der Stadtgemeinde Ferlach  (Finanzverwaltung) 

eingeholt, welche die Windeltonne eingeführt hat. Die Finanzierung der Mehrkosten 

wird dort über den Gebührenhaushalt – Müllbeseitigung abgedeckt, wobei dieser 

Bereich einen Überschuss erwirtschaftet.  

 

Von Seiten der Finanzverwaltung muss angemerkt werden, dass durch diese 

Mehrkosten die Müllgebühren für alle Gemeindebürger angehoben werden müssten 

(über die Indexanpassung hinaus) zumal dies bis dato sehr knapp kalkuliert ist und im 

Jahr 2018 lediglich eine Rücklagenzuführung in der Höhe von € 345,59 erwirtschaftet 

werden konnte.  

 

Der Gemeindevorstand hat einvernehmlich beschlossen, dass im Gemeinderat beide 

Anträge gemeinsam behandelt werden sollten, zumal sie ähnlichen Inhalt haben. Als 

Ergänzung zum Antrag des Ausschusses hat der Gemeindevorstand auch eine 

Höchstgrenze der Anzahl der freien Säcke sowie eine Bedingung bei den bettlägrigen 

ergänzt und sich für nachstehenden Antrag geeinigt: 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

Antrag: 

 

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Tourismus stellt daher im Wege des 

Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge ein 

Probejahr für 2020 beschließen. Es sollen auch bettlägerige Menschen in den Genuss 

kommen und in der letzten Gemeinde-Zeitung im Jahr 2019 soll auf die Pilotierung 

hingewiesen werden.  

 

Bei Bedarf können pro Jahr maximal 12 Müllsäcke zusätzlich (gegen Nachweis) bei der 

Gemeinde abgeholt werden. 

Als Nachweis für bettlägrige Personen gilt die Pflegestufe 4. 
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21. Antrag gem. § 41 K-AGO der EL Gemeinderäte; Sanierung Kupitzklamm    

      TVB 
        Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

 

Die EL-Gemeinderäte haben in der Sitzung des Gemeinderates vom 1.8.2019 

nachstehenden Antrag gem. § 41 K-AGO eingebracht: 
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Dieser Antrag wurde dem Gemeindevorstand zugewiesen. Inzwischen ist die 

Kupitzklamm vom Tourismusverband wieder saniert und für die Wanderer frei 

gegeben worden.  

 

Zu Wort gemeldet haben sich: Bürgermeister Franz Josef Smrtnik und 

Vizebürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Bakk.  

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

22. Antrag gem. § 41 K-AGO der SPÖ Gemeinderäte; Unverkäuflichkeit Haus 79 
         Berichterstatter: Vizebürgermeisterin Elisabeth Lobnik, bakk.  
 

Die SPÖ-Gemeinderäte haben in der Sitzung des Gemeinderates vom 1.8.2019 

nachstehenden Antrag gem. § 41 K-AGO eingebracht: 

Antrag: 

Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat 

möge den Antrag der EL-Gemeinderäte als erledigt betrachten.    
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Es ist richtig, dass das im Eigentum der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach 

befindliche Haus Nr. 79 historisch und architektonisch bedeutend ist, eine optimale 

Lage – insbesondere mit den Verbindungsmöglichkeiten zum Geopark und zu den 

dahinter befindlichen ebenfalls im Eigentum der Gemeinde liegenden Flächen und 

Gebäuden – aufweist und die geplanten Investitionen für die Passage dieses Haus 

sowie die bereits getätigten Investitionen am Dach nochmals aufwerten.  

 

Ein Grundsatzbeschluss über die Unverkäuflichkeit dieses Hauses wäre eine 

Absichtserklärung des Gemeinderates, dieses Haus nicht zu verkaufen. Jedoch liegt ein 

Verkauf immer in der Zuständigkeit des Gemeinderates, so dass ein 

Grundsatzbeschluss jederzeit wieder aufgehoben werden kann. Trotzdem stellt ein 

einheitliches Bekenntnis zur Unverkäuflichkeit dieses Hauses auch eine moralische 

Verpflichtung und Bindung dar. Eine weitere Bindung wäre schon die Bestimmung 

der K-AGO, welche einen Verkauf, wenn vorher Bedarfszuweisungsmittel eingesetzt 

worden sind, nur mit Zustimmung der Landesregierung genehmigt.  

 

 

Mit einer Gegenstimme wird dieser Antrag beschlossen. 
Gegenstimme: GR. Bernard Smrtnik 

 

 
 

 

Folgende Anträge sind in der Sitzung eingebracht worden und wurden vor dem 

Eingehen in die Tagesordnungspunkte, die in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln 

sind, verlesen worden: 

 

Antrag der SPÖ-Gemeinderäte betreffend der Erstellung von Richtlinien für 

Wohnungssanierungen und Mustermietverträgen 

Antrag: 

Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat 

möge den Antrag der SPÖ-Gemeinderäte annehmen. 
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Dieser Antrag wurde dem Bauausschuss zugewiesen.  
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Dringlichkeitsantrag der SPÖ-Gemeinderäte zwecks Intervention für die 

Wiederherstellung der Geschwindigkeitsbeschränkungen in Ebriach. 

 
 

Zunächst wurde über die Dringlichkeit abgestimmt.  

Mit einer Gegenstimme wird dieser Antrag beschlossen. 

Sodann wurde über den Inhalt des Antrages abgestimmt. 

Einstimmig wurde der Antrag angenommen. 
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Nichtöffentlicher Teil der Sitzung 

 

23. Personalangelegenheit 
        Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik  
 

 
 

Ende der Sitzung 20:25  

 

 

 


